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operation zurückzuführen. Das kann seinen Ausdruck in einer 
nicht ausreichenden Gestaltung finden, vornehmlich aber in 
der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der in den wirtschafts
rechtlichen Rahmenverträgen für die Kundendirektbeliefe
rung und in den Lieferverträgen getroffenen Vereinbarun
gen zwischen den Groß- und Einzelhandelsbetrieben sowie 
in unzureichenden innerbetrieblichen Informationsabläu- 
fen.

Eine weitere Art der Vertragsverletzung kann beim Kauf 
mit anschließender Kundendirektbelieferung die unvollstän
dige Leistung sein. Sie ist im wesentlichen ebenfalls auf 
subjektive Faktoren zurückzuführen, die in einer unzurei
chenden Ordnung und in Mängeln in der Kontrolle in den 
Bereichen der Produktion und des Handels bestehen kön
nen.

Auf dem Gebiet der D i e n s t l e i s t u n g e n  kann bei 
der wichtigsten Gruppe, den hauswirtschaftlichen Dienstlei
stungen und Reparaturen, die Nichteinhaltung des Leistungs
termins in Erscheinung treten. Deshalb ist schon bei Ver
tragsabschluß der Leistungszeit große Bedeutung beizumes
sen. Wird ein Leistungstermin vereinbart, dann darf das keine 
einseitige Vorgabe durch derrDienstleistungsbetrieb sein, son
dern es sind die im Versorgungsplan des Rates des Bezir
kes festgelegten Leistungszeiten als Höchstfristen gemäß § 173 
Abs. 2 ZGB zu berücksichtigen.

Nicht qualitätsgerechte Leistungen werden vorwiegend bei 
der Reparatur technischer Konsumgüter und bei Wäscherei- 
und textilen Reinigungsleistungen auftreten. Auch derartige 
Pflichtverletzungen beruhen zumeist auf subjektiv zurechen
baren Umständen, nämlich auf einer nicht qualifizierten Ar
beitsweise der Mitarbeiter der Betriebe.

Verantwortung der Einzelhandels
und Dienstleistungsbetriebe bei der Gestaltung 
störungsfreier Vertragsbeziehungen

Aufgabe der Vertragspartner bei der Vorbereitung, inhaltli
chen Gestaltung und Erfüllung von Kauf- und Dienstlei
stungsverträgen ist es, daß sie ihre gesetzlich garantierten 
Rechte und Interessen durchsetzen sowie ihre Zusammenar
beit fördern. Die Vorbereitung des Vertrags und seine in
haltliche Gestaltung wird vom Miteinander der Partner be
stimmt, was ihre Verantwortung für die Erfüllung der von 
ihnen übernommenen Verpflichtungen und damit für die 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit erhöht Des
halb besteht die Bedeutung der Kauf- und Dienstleistungs
verträge — wie aller anderen Versorgungsverträge — u. a. auch 
darin, die beiderseitigen Rechte und Pflichten in den Verträ
gen so festzulegen, daß eine wirksame Kontrolle über die Er
füllung der Verpflichtungen durch die Vertragspartner mög
lich ist.

Die Grundsätze über die eigenverantwortliche Gestaltung 
der zivilrechtlichen Beziehungen (§§ 8, 12, 45 ZGB), über die 
allgemeine Verhaltenspflicht (§ 13 ZGB) und über die Pflicht 
zur Zusammenarbeit der Bürger und Betriebe (§§ 14, 44 ZGB) 
bestimmen das gesamte zivilrechtliche Vertragsrecht und le
gen auch die grundlegenden Anforderungen an die Vertrags
partner für die Gestaltung störungsfreier Vertragsbeziehun
gen und damit für die Vorbeugung von Vertragsverletzungen 
überhaupt fest. Die Rechte und Pflichten sind in den Ver
trägen so eindeutig schriftlich zu formulieren oder mündlich 
zu vereinbaren, daß der Vertrag möglichst nicht unterschied
lich interpretiert werden kann oder es zu Vertragsverletzun
gen kommt (vgl, § 60 ZGB).4

Die Verantwortung der Einzelhandels- und Dienstlei
stungsbetriebe für die Vorbeugung von zivilrechtlichen Ver
tragsverletzungen ist insbesondere davon bestimmt, daß sich 
ihre versorgungspolitischen Aufgaben bis in den zivilrechtli
chen Bereich erstrecken. Zu diesen Aufgaben gehören sowohl 
ihre Rechte und Pflichten als Vertragspartner der Bürger zur 
planmäßigen, bedarfsgerechten und kontinuierlichen Versor
gung der Bevölkerung als auch ihre in den zivilrechtlichen Be
ziehungen wahrzunehmende Verantwortung für die Nutzung, 
Mehrung und den Schutz des sozialistischen Eigentums.

Die Verantwortung der Einzelhandels- und Dienstlei
stungsbetriebe für die Vorbeugung zivilrechtlicher Vertrags
verletzungen bezieht sich auf folgende hauptsächliche Be
reiche, die eng miteinander verbunden sind:
— die Vertragsvorbereitung, -gestaltung und -erfüllung,
— die Schaffung notwendiger Voraussetzungen im innerbe

trieblichen Organisations- und Arbeitsprozeß für die Ge
staltung und Realisierung bedarfsgerechter Vertragsbe
ziehungen mit den Bürgern,

— die Schaffung und Sicherung bedarfsgerechter, an den zi
vilrechtlichen Versorgungsaufgaben orientierter Liefer- 
und Leistungsbeziehungen mit den wirtschaftsrechtlichen 
Kooperationspartnern und

— die eigenverantwortliche Konfliktlösung.
Die Betriebe haben nach ■§ 71 Abs. 3 ZGB alle Möglichkei

ten zu nutzen, die ihnen durch die sozialistischen Produk
tionsverhältnisse zur Erfüllung ihrer Versorgungsaufgaben 
gegeben sind, einschließlich der Zusammenarbeit mit ande
ren Betrieben. Sind Störungen bei der Vertragserfüllung ab
zusehen oder bereits eingetreten, haben sie die Bürger hier
über zu informieren, damit diese ggf. geeignete Maßnahmen 
treffen können, um einen möglicherweise eintretenden Scha
den abzuwenden oder zu mindern (§ 83 ZGB).

Das Niveau der Gestaltung und Erfüllung der abgeschlos
senen zivilrechtlichen Verträge hängt zugleich maßgeblich 
davon ab, wie die Betriebe in ihrer eigenen Handels- und 
Dienstleistungstätigkeit selbst die notwendigen Voraussetzun
gen hierfür schaffen. Da die Ursachen und Bedingungen für 
Mängel, die in den Einzelhandelsbetrieben und ihren Ver
kaufseinrichtungen auftreten können, vorwiegend subjektiver 
Natur sind, ist auch die Realisierung der Verantwortung der 
Betriebe für ihre Beseitigung vorrangig eine erzieherisch
ideologische Aufgäbe. Dabei kommt es vor allem darauf an, 
die betriebliche Leitungstätigkeit zu verbessern, erzieherisch
— auch über die Rechtserziehung — auf die Mitarbeiter ein
zuwirken und besonders die Einhaltung der Arbeits- und Ver
sorgungspflichten wirksam zu stimulieren sowie entspre
chende Disziplin- und Gesetzesverstöße konsequent zu ahn
den.

Die Leiter und Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe müs
sen sich stets dessen bewußt sein, daß die Erfüllung vertrag
lich übernommener bzw. vorvertraglicher Zivilrechtspflich
ten untrennbarer Bestandteil der betrieblichen Aufgaben ist.

Die Gewährleistung bedarfsgerechter, an den zivilrecht
lichen Versorgungsaufgaben der Betriebe orientierter wirt
schaftsrechtlicher Kooperationsbeziehungen mit anderen Be
trieben (Bau-, Produktions-, Großhandels- und Dienstlei
stungsbetrieben) ist ein notwendiger weiterer Schwerpunkt 
der betrieblichen Vorbeugungsarbeit. Die Verpflichtung hier
zu ergibt sich teilweise unmittelbar aus zivilrechtlichen Re
gelungen. So wird den Betrieben des Einzelhandels in § 134 
Abs. 4 ZGB die Wirkungsrichtung ihrer Einflußnahme auf 
die den Versorgungsbeziehungen vorgelagerten Koopera
tionsbeziehungen zu den Großhandels- und Herstellerbetrie
ben vorgegeben. Die Versorgungsbetriebe müssen verstärkt 
darauf dringen, daß in den entsprechenden Wirtschaftsver
trägen insbesondere klare Vereinbarungen getroffen werden 
über
— die gesetzlich festgelegte bzw. vereinbarte Qualität und 

deren vertragliche Kontrolle und Sicherung,
— die Leistungszeit und die rechtzeitige Mitteilung über dro

hende Leistungsstörungen,
— den Informations- und Reaktionsmechanismus bei einge

tretenen Leistungsstörungen (einschließlich wirksamer und 
zugleich rationeller Reklamations- und Sanktionsregelun
gen).
Die Versorgungsbetriebe haben aber darüber hinaus auch 

alle anderen Möglichkeiten und Formen der Einflußnahme 
auf die Kooperationspartner zu nutzen. Das betrifft z. B. bei 
den Einzelhandelsbetrieben Formen der Mitwirkung bei der 
Vorbereitung einer bedarfsgerechten Produktion und des be
darfsgerechten Einkaufs des Großhandels, die Einflußnahme 
auf die Neu- und Weiterentwicklung von Erzeugnissen, die

4 Vgl. G. Bley/H. Grieger, a. a. O., S. 545.


